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Domsühl, 29.04.2021 
 

 

Beschluss der Schulkonferenz  
über die Durchführung von Coronatests an der Eldetalschule 
 
 
Die Schulkonferenz der Eldetalschule Domsühl beschließt, auf der Grundlage der Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes folgende Regelung: 
 
1.  Die Corona-Selbsttestung findet zweimal wöchentlich, in der Regel am Montag und am 

Donnerstag zu Beginn des Unterrichts statt. 
 Testtermine in unvollständigen Schulwochen werden gesondert bekannt gegeben. 
 
2.  Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unterliegen dieser Testpflicht. 
 
3. Am Testtag fehlende Personen absolvieren den Test am Folgetag zu Unterrichtsbeginn. 
 
4. Solange die Voraussetzungen für eine Testung in der Häuslichkeit nicht vollständig erfüllt 

sind, werden die Corona-Selbsttests grundsätzlich in der Schule durchgeführt. 
 
5.  Die Corona-Selbsttests können Eltern mit ihren Kindern an den Testtagen vor 

Unterrichtsbeginn auch zu Hause durchführen. 
 Das Testergebnis ist der Schule auf dem vollständig ausgefüllten Formblatt „Formular zur 

Selbsterklärung oder Bestätigung eines negativen Testergebnisses ab dem 28. April 2021“ 
schriftlich mitzuteilen. 

 Dieses Formblatt ist in der Schule zu den Akten zu nehmen. 
 Die „Belehrung nach Feststellung eines positiven Testergebnisses in der Häuslichkeit“ 

befindet sich ebenfalls in der Anlage für Sie zur Kenntnis. 
 
6. Die Schule übergibt auf Verlangen Corona-Selbsttests aus ihrem Bestand für einen 

festgelegten Zeitraum unter folgenden Auflagen: 
 - Die Sorgeberechtigten stellen einen formlosen schriftlichen Antrag. 
  Dieser Antrag kann zu jeder Zeit gestellt werden. 

- Die Corona-Selbsttests sind ausschließlich für Schülerinnen oder Schüler der 
Eldetalschule bestimmt, die an der Notbetreuung, dem Wechselunterricht oder am 
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen teilnehmen. 

- Nach Vorlage der „Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur 
Übergabe der Tests bei Abnahme einer Testprobe in die Häuslichkeit“ (Formblatt in 
der Anlage) werden diese Selbsttests nach Zustimmung durch die Sorgeberechtigten 
an die Schülerinnen oder Schüler ausgegeben. 

 
7. Zur Corona-Selbsttestung dürfen auch andere als an der Schule vorrätige Tests verwendet 

werden, wenn sie offiziell zugelassen sind.  
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8. Die Eldetalschule benennt eine Person als Ansprechpartner und Testverantwortliche. 
 Anträge auf Übergabe von Corona-Selbsttests sind an sie zu richten und Termine zur 

Übergabe sind mit ihr zu vereinbaren. 
 

9. Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft. 
 

 
gez. Th. Bohn 
 
 
 
Vorsitzender der Schulkonferenz 


